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        Limburg a. d. Lahn, den 09.09.2019 
 
Flurbereinigungsverfahren Hohenstein Strinz-Margarethä 
AZ.: F 1936 
 

Änderungsbeschluss Nr. 1 
 

I. Anordnung geringfügiger Änderungen des Flurbereinigungsgebietes 
1. Anordnung 

Im Flurbereinigungsverfahren F 1936 Hohenstein-Strinz-Margarethä, wird gemäß des 
§ 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), in 
der jeweils geltenden Fassung, das durch Beschluss des Hessischen Landesamtes für Bo-
denmanagement und Geoinformation - Obere Flurbereinigungsbehörde - vom 14.12.2010 
festgestellte Flurbereinigungsgebiet wie folgt geändert: 
 
1.1 Die folgenden Flurstücke werden zum Flurbereinigungsverfahren zugezogen: 

 

Gemarkung Strinz-Margarethä 
Flur 38 Flurstücke   2, 27 
 

     1.2 Die folgenden Flurstücke werden vom Flurbereinigungsverfahren ausgeschlossen: 
 
Gemarkung Hennethal 
Flur 33 Flurstücke   66, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/2, 74/1, 78, 81/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 

87/2 
 

2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes 
Das Flurbereinigungsgebiet wird nach Maßgabe der Änderungen unter Nr. 1 festgestellt.  
 

3. Teilnehmergemeinschaft 
Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet zugezogenen Flurstücke sowie den Eigen-
tümern gleichstehenden Erbbauberechtigten (Teilnehmer) sind Mitglieder der mit dem Flur-
bereinigungsbeschluss vom 12.12.2010 entstandenen 

”Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Hohenstein Strinz-Margarethä”. 
Änderungen in der Bezeichnung und im Sitz der Teilnehmergemeinschaft sowie in der Zahl 
der Vorstandsmitglieder treten durch diesen Änderungsbeschluss nicht ein. 

 
4. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums 
 Nach §§ 34 bzw. 85 Nr. 5 FlurbG gelten von der Bekanntgabe dieses Flurbereinigungsbe-

schlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes folgende Einschränkungen: 
 

1. An der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungsbe-
hörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbe-
trieb gehören. 

 

__ 

____ 
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2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen dürfen 
nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verän-
dert oder beseitigt werden. 

 
3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- 

und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbe-
sondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. Andere gesetzliche Vor-
schriften über die Beseitigung von Rebstöcken und Hopfenstöcken bleiben unberührt. 

 
4. Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, 

bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die Zustimmung darf nur im Ein-
vernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden. 

 
Sind entgegen den Vorschriften der Nummern 1 und 2 Änderungen vorgenommen oder An-
lagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gemäß § 137 
FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist. 
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift der Nr. 3 vorgenommen worden, so muss die Flurbe-
reinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift der Nr. 4 vorgenommen worden, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass die Person, die das Holz gefällt hat, die abgeholzte 
oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsge-
mäß in Bestand zu bringen hat. 
Entstehende Kosten bei Verstößen gegen die o. g. Einschränkungen werden der verursa-
chenden Person zur Last gelegt. 
Die Genehmigungspflicht für die o. g. Maßnahmen aufgrund sonstiger Rechtsvorschriften 
bleibt unberührt. 
 

5. Betretungsrecht 
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind nach § 35 FlurbG berechtigt, zur Vorbe-
reitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach 
ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen. 
 

6. Veröffentlichung, Auslegung 
Der Änderungsbeschluss wird den betroffenen Grundstückseigentümern zugestellt, eine Ver-
öffentlichung und Auslegung erfolgt nicht. 
 
 

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1-4) gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), in der der-
zeit geltenden Fassung, wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine 
aufschiebende Wirkung haben. 
 
 

Begründung 
 
Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 8 Abs. 1 FlurbG.  
 
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Hohenstein Strinz-Margarethä hat den festge-
setzten Änderungen des Flurbereinigungsgebietes in seiner Sitzung am 13.08.2019 zuge-
stimmt.  
Die formellen Voraussetzungen für die geringfügige Änderung eines Flurbereinigungs-
verfahrens sind mit der Anhörung des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft erfüllt. 
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Die Zuziehung der unter 1.1 genannten Flurstücke erfolgt, um eine im Plan nach 
§ 41 FlurbG geplante Maßnahme zu ermöglichen.  
Die unter 1.2 genannten Flurstücke sollen vom Flurbereinigungsverfahren ausgeschlos-
sen werden, da sie zur Erreichung der im Flurbereinigungsbeschluss vom 14.12.2010 
genannten Ziele nicht mehr erforderlich sind. 
Durch die vorgenannten Änderungen wird das Verfahrensgebiet von rund 442 ha auf rund 
439 ha verkleinert.  
 
Insgesamt handelt es sich um geringfügige Änderungen des Flurbereinigungsgebietes. 
Die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 FlurbG sind damit erfüllt.  
 
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt im überwiegenden Interesse der Be-
teiligten. Es liegt insbesondere in ihrem Interesse, dass die Weiterführung des Verein-
fachten Flurbereinigungsverfahrens nicht verzögert wird, damit die angestrebten be-
triebswirtschaftlichen Vorteile möglichst bald eintreten.  
 
Die sofortige Vollziehung liegt auch im öffentlichen Interesse. Die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur und die damit investierten öffentlichen Mittel tragen ganz 
erheblich zur Erhaltung der Landwirtschaft und der Kulturlandschaft und damit zur Erhal-
tung eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors in der Landwirtschaft bei. Im Hinblick auf den 
raschen Strukturwandel in der Landwirtschaft ist es erforderlich, dass die mit der Verein-
fachten Flurbereinigung angestrebten Ziele möglichst schnell verwirklicht werden.  
 
Die Voraussetzungen für die Anordnungen der sofortigen Vollziehung liegen damit vor 
(§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO). 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Änderungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden beim 
 

Amt für Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn 
- Flurbereinigungsbehörde -  

Berner Straße 11, 65552 Limburg 
 

Die Erhebung des Widerspruchs ist innerhalb vorgenannter Frist auch möglich beim 
 

Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 
- Obere Flurbereinigungsbehörde - 

Schaperstraße 16, 65195 Wiesbaden. 
 

Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Der Lauf der Wider-
spruchsfrist beginnt mit dem Tage der Zustellung. 
 
 
Amt für Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn 

 
 
      
 
gez. A. Stausberg, LVD 
  (Amtsleiterin) 
 


